
Bewilligungsfreie Sonntags- und Nachtarbeit an Netz- und Informatiksystemen 

STÖRUNGSBEHEBUNGEN WARTUNGSARBEITEN

Ja Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Zur neuen Wegleitung:
https://www.seco.admin.ch

Geht es um eine

Störungsbehebung?  

Ja

Ja

Art. 32a ArGV 2 (ab 1. April 2019) 

Nein

Nein

 
BEWILLIGUNGSGESUCH
EINREICHEN (wie bisher) 

(Art. 27 f. ArGV 1) 

Plattform: TACHO 

  

oder
 

VERSCHIEBUNG
Arbeit muss auf Tag oder
Wochentag verschoben

werden

One.Page 

Ja

Nein

Nein

Ja

GEFÄHRDUNG

Ist aufgrund der Störung an der Netz- oder

Informatikstruktur die Betriebstätigkeit eines

Unternehmens gefährdet? 

WESENTLICHKEIT

Wesentlicher Teil der Netz- oder

Informatikstruktur betroffen? 

WARTUNGSARBEIT 
Handelt es sich um die Installation von

Applikationen, Zertifikaten, Servern,

Einspielen von Upgrades oder dergleichen? 

Nacht- bzw. Sonntagsarbeit ist ohne Bewilligung möglich. 

VERSCHIEBBARKEIT
Zumutbar  die Arbeit

tagsüber oder an einem

Wochentag zu planen?

UNTERBRECHUNG
Wird der Betrieb einer

Softwareapplikation oder

Netzinfrastruktur unterbrochen?

Nein Nein

GEFÄHRDUNG
Wird der laufende Betrieb

gefährdet? 

VERSCHIEBBARKEIT
Können die Arbeiten auf den Tag

oder auf den Montag verschoben

werden? 

Stand: 27.3.2019 

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%202/ArGV2_32a.pdf
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitszeitbewilligungen-TACHO/Arbeitszeitbewilligungen-in-Papierform.html
swi1012
Textfeld
Stand: April 2024

swi1012
Textfeld
Weitere Informationen zu Nacht- und Sonntagsarbeit auf der Swico Arbeitgeberplattform  




